
Sicherheit beim Datenschutz

Videoüberwachung
mit Siegel

Videoüberwachung & Datenschutz – 
Was muss dabei beachtet werden?
Die datenschutzrechtlichen Anforderungen regeln insbesondere  
die erforderlichen Informationspflichten, die verwendete Technik  
sowie die berechtigten Interessen des Betroffenen. Der Betreiber  
einer Videoüberwachungseinrichtung muss konkret die Umsetzung 
folgender Maßnahmen gewährleisten:

 � Prüfung der Rechtmäßigkeit
 � Einholung von Einwilligungen
 � Dokumentation der Verarbeitungstätigkeit
 � Durchführung einer Folgenabschätzung
 � Ausreichende Kennzeichnung durch Hinweisschilder
 � Festlegung des Speicherorts sowie der max. Speicherdauer
 � Einhalten der technischen-organisatorischen Maßnahmen
 � Beachtung der Anforderungen bei Auftragsdatenverarbeitung

Bei Nichteinhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen,  
drohen dem verantwortlichen Betreiber hohe Geldbußen.

Das bietet Ihnen unser Service

	` Dokumenten- und Technikprüfung nach individueller Checkliste
	` Standortbezogene Prüfungen
	` Kein Limit bei den zu überwachenden Flächen

Unsere Experten überprüfen inwieweit die datenschutzrechtlichen  
Anforderungen der Videoüberwachung erfüllt werden und bestätigen  
bei erfolgreicher Prüfung dies mit Brief und Siegel.

Wir unterstützen Sie von Anfang an: praxisnah, unkompliziert und zuverlässig. 
Und stets mit Blick auf Ihre Ziele.

Datenschutzsicherheit bei der  
Videoüberwachung
Der Einsatz von Videoüberwachungseinrichtungen bei Unternehmen oder in öffentlichen Einrichtungen kann  
viele Gründe haben. Zu den Häufigsten zählen Schutz vor Einbruch und Diebstahl, Wahrnehmung des Hausrechts  
gegen unberechtigten Zutritt zu Gebäuden oder Räumlichkeiten sowie die Überwachung von öffentlichen  
Plätzen und Einrichtungen hinsichtlich Sicherheit und Nutzung. Werden dabei personenbezogene Daten, wie z.B.  
Gesichter oder Kfz-Kennzeichen bildlich aufgenommen, müssen die strengen gesetzlichen Vorschriften der  
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beachtet werden,  
um einen datenschutzkonformen Betrieb zu garantieren.
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Unsere Erfahrung

DEKRA Assurance Services berät, prüft und auditiert weltweit Unternehmen zu Chemikalienrecht, Nachhaltigkeit und Umweltmanagement, Datenschutz  
und Cybersicherheit. Die maßgeschneiderten Assessments, die von DEKRA Experten durchgeführt werden, bieten Unternehmen den Grundstein für den Weg 
in eine sichere, nachhaltige und erfolgreiche Zukunft.  
 
DEKRA Assurance Services GmbH ist Teil des DEKRA Konzerns und eines der führenden Expertenunternehmen.

Weitere Leistungen von denen Sie profitieren

DEKRA bietet Ihnen kompetenten Prüf- und Beratungsservice  
auch in vielen anderen angrenzenden Bereichen:

	` Datenschutz-Management mit DEKRA SafeD
	` Datenschutz-Risikobewertung
	` Datenschutz-Schulungen
	` Datenschutzbeauftragte/r
	` EU-DSGVO-Check
	` Geldwäscheprävention im Kfz-Handel

Was bietet Ihnen DEKRA Assurance Services noch

Auch auf Bezug zu Cybersicherheit können wir Sie umfangreich 
unterstützen, unsere Experten beraten Sie gerne zu den Themen:

	` TISAX® 
	` Chief Information Security Officer (CISO)
	` Informationssicherheitsmanagement
	` Stellung eines Informationssicherheitsbeauftragten
	` Cyber SafeAlert
	` Penetration Testing
	` Sicherheitsscans für Websites
	` System- und Netzwerksicherheit

und vieles mehr, sprechen Sie uns gerne an.
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